








REchTSRAUM

URlaUbSTaGE 2022 SINNVOLL LEGEN

 Zeitraum Verwendete Urlaubstage Freie Tage

Neujahr & Heiligen drei Könige 01.01. – 09.01.  4  9 

Ostern  09.04. – 24.04.  8  16 

Christi Himmelfahrt  26.05. – 29.05.  1  4 

Pfingsten  04.06. – 12.06.  4  9 

Fronleichnam 16.06. – 19.06. 1 4

Pfingsten & Fronleichnam 04.06. – 19.06. 8 16

tag der deutschen Einheit  01.10. – 09.10.  4  9 

Allerheiligen   29.10. – 06.11.  4  9 

Weihnachten  24.12. – 01.01.  4  9 

  

      

2021 war in Sachen Feiertage nicht sehr arbeitnehmerfreundlich.  Obwohl 
auch im kommenden Jahr einige Feiertage auf ein Wochenende fallen, 
können Arbeitnehmer in Baden-Württemberg mit 26 Urlaubstagen auf 
60 freie tage kommen. Hier ein Überblick.

Seit 2020 ist zudem im Berufsbildungsgesetz eine Mindestver-
gütung für Auszubildende vorgeschrieben, die mit fortschrei-
tender Ausbildung, mindestens jährlich, ansteigen muss. Für 
Lehrverträge, die ab dem 1. Januar 2022 beginnen, gilt jeweils 
für das erste Ausbildungsjahr eine gesetzliche Mindestausbil-
dungsvergütung von 585 Euro. Für das zweite, dritte und vierte 
Ausbildungsjahr erhält der Auszubildende 18 Prozent, 35 Pro-
zent beziehungsweise 40 Prozent über den Einstiegsbetrag des 
erste Ausbildungsjahres.

Mehr teilhabe für Menschen mit Behinderung
Ende Mai 2021 hat der Bundesrat dem Teilhabestärkungsgesetz 
zugestimmt. So soll das Budget für Ausbildung, das Menschen 
mit Behinderungen eine reguläre Berufsausbildung ermöglicht, 
ausgeweitet werden. Außerdem soll eine einheitliche Ansprech-
stelle für Arbeitgeber zur Information, Beratung und Unterstüt-
zung bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von 
schwerbehinderten Menschen eingerichtet werden.

Kündigungsbutton wird Pflicht
Ein Vertrag ist online schnell geschlossen, aber oft schwer wie-
der zu kündigen. Ab 1. Juli 2022 wird allerdings nun ein Kündi-
gungsbutton Pflicht, der leicht zugänglich und gut sichtbar auf 
der Internetseite des Vertragspartners platziert sein muss. Die 
Maßnahme ist Teil des Gesetzes für faire Verbraucherverträge. 

Ein Großteil der Verordnungen ist bereits im Oktober 2021 in 
Kraft getreten. Seitdem können zum Beispiel Strom- und Gas-
verträge nicht mehr ausschließlich über das Telefon abgeschlos-
sen werden. Nötig ist eine zusätzliche Bestätigung in Textform.

Kükentöten verboten
In deutschen Brütereien werden jährlich rund 45 Millionen 
männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil sie 
weder Eier produzieren noch als Masthühner nutzbar sind. Ab 
2022 ist das Kükentöten verboten. Zudem wird ab 2024 das 
Töten von Hühnerembryonen im Ei nach dem sechsten Bebrü-
tungstag untersagt. Eine Alternative zur Kükentötung soll die 
Geschlechtsbestimmung im Brut-Ei bieten. Damit werden Eier, 
aus denen männliche Küken schlüpfen, aussortiert und ledig-
lich weibliche Küken ausgebrütet. 

Weitere Infos zu Gesetzesänderungen unter
www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/gesetzesvor-
haben-und-neuregelungen

Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de
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Es liegt in der Natur des Menschen, 
in Gesellschaft zu sein und auch 

Genüssen zu frönen. Damit kein 
Ärger vorprogrammiert ist, 

gelten vor allem in Mietwoh-
nungen bestimmte Regeln. 
Rechtsanwalt Rolf Brauer 
steht unserer Baugenossen-

schaft mit seinem Fachwissen 
rund um Miet- und Wohnungs-

eigentumsrecht mit Rat und Tat 
zur Seite und ist regelmäßig mit 

einem Gastbeitrag in unserem Ma-
gazin vertreten, worüber wir uns sehr 
freuen. In der vorliegenden Ausgabe in-
formiert er zu den Themen Haustierhal-
tung und Rauchen im Mietverhältnis. 

Wenn in der Mietwohnung Haustiere 
gehalten werden, ist es – juristisch 

gesehen – die Frage, ob dies vom 
vertragsgemäßen Gebrauch, wel-
cher dem Mieter immer zuzu-
gestehen ist, umfasst wird. Vom 
Grundsatz her zählt die Haltung 
von Haustieren nach einhelliger 

Rechtsmeinung zum vertragsge-
mäßen Gebrauch der Mietsache. 

Als generell erlaubt wird zunächst 
die Haltung sogenannter Kleintiere 

angesehen. So dürfen also vom Vermieter 
beispielsweise Zierfische, Kleinvögel oder 
Zwergkaninchen in geringer Zahl nicht ver-
boten werden. Die Haltung gefährlicher Tie-
re, etwa von Giftschlangen oder Raubkat-

zen, ist hingegen ohnehin generell nicht 
gestattet. 

Darüber hinaus kann individual-
vertraglich – also durch einen in-
dividuell ausgehandelten Vertrag 

– die Tierhaltung beliebig geregelt werden. 
Dies gilt vor allem für die Haltung von Hun-
den oder Katzen in der Wohnung (einzeln 
oder mehrere). Ein individualvertragliches 
Tierhaltungsverbot ist also zulässig. In soge-
nannten Formularverträgen (Musterverträ-
gen) sind Tierhaltungsverbote nicht gene-
rell möglich. Allerdings kann die Tierhaltung 
von der Zustimmung des Vermieters abhän-
gig gemacht werden. Diese Zustimmung 
muss er aber erteilen, wenn von dem Tier, 
welches gehalten werden soll, keine Störun-
gen für die Hausgemeinschaft (etwa durch 
Hinterlassenschaften im Garten, durch Ge-
bell, Verunreinigungen oder gar Bedrohung 
anderer Hausbewohner) ausgehen. 

Grundsätzlich gilt die Wohnung als Lebens-
mittelpunkt des Mieters und als der Ort, an 
dem er sich möglichst frei entfalten dürfen 
sollte – was seine Grenze freilich dort findet, 
wo die freie Entfaltung der anderen Mieter 
im Haus ansonsten vorzeitig ihr Ende fände. 
Die einmal erteilte Zulassung zur Haustier-
haltung kann vom Vermieter widerrufen 
werden, wenn ein in der Wohnung gehal-
tenes Haustier, etwa der Hund, durch stän-
diges Gebell die anderen Hausbewohner 
erheblich stört. Dann muss das Tier abge-
schafft werden. 

Fazit:
Über die Absicht des Mieters, beim Einzug 
ein Haustier in die Wohnung mitzubringen 
oder es nach dem Einzug anzuschaffen, 
sollte nach Möglichkeit schon beim Ver-
tragsschluss mit dem Vermieter Klarheit 
herrschen. Das gilt auch für die Rasse/Größe 
von Hunden und erst recht für deren An-
zahl. Entsprechendes ist im Vertrag zu ver-
merken.

Alles in gebührendem Umfang

Rolf Brauer, Jahrgang 1956, ist seit 1981 Jurist und war an der Universität Konstanz 
und bei der Bundesfinanzverwaltung beschäftigt, bevor er am 1.1.1984 Rechtsan-
walt in Singen wurde. Er ist seit 2006 Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht und seit 2013 1. Vorsitzender des Anwaltsvereins Konstanz.
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Alles in gebührendem Umfang
Rauchen in der 
Mietwohnung
In der Rechtsprechung ist geklärt, dass 
das Rauchen von Zigarren und Zigaret-
ten durch den Mieter in der Wohnung 
mangels anderweitiger Vereinbarung 
zum vertragsgemäßen Gebrauch ge-
hört und folglich zulässig ist. Denn 
Raucher sind immer noch Tabaksteu-
erzahler und keine Randelemente der 
Gesellschaft. Ein gesetzliches Rauch-
verbot besteht im Privatbereich wei-
terhin nicht. Die Folgen des Rauchens, 
etwa die Vergilbung von Wänden und 
Decken, sind dann auch Folgen des 
vertragsgemäßen Gebrauchs und nicht 
als Schäden anzusehen, welche der Mie-
ter allein deswegen bei Vertragsende auf 
seine Kosten zu beheben hat. Eine Behe-
bungspflicht kann sich aber aus der Über-
nahme der Schönheitsreparaturen (in 
wirksamer Form) ergeben. 

Rauchverbote in Formularverträgen 
(Musterverträgen) sind eher unzulässig. 
Für ein wirksames Verbot, in der Woh-
nung zu rauchen, bedarf es einer Indi-
vidualvereinbarung zwischen Vermieter 
und Mieter. Das Rauchen auf Gemein-
schaftsflächen, etwa im Treppenhaus, 
kann allerdings auch durch Formularver-
trag untersagt werden, weil hier Inter-
essen der Hausgemeinschaft (Passivrau-
chen!) angesprochen sind. Das Rauchen 
im Freien, zum Beispiel auf einem Bal-
kon, ist nur unproblematisch, solange 
der Rauch nicht zu anderen Wohnungen 
zieht und die dortigen Bewohner nicht 
erheblich belästigt werden. Hier sind ggf. 
im Unterlassungsprozess die wechselsei-
tigen Interessen abzuwägen, was für die 
Beteiligten eine unerfreuliche Aufgabe 
darstellen kann. Es gilt die Empfehlung 
wie immer im Leben: Alles in Maßen, 
denn die Dosis macht das Gift.

Rolf Brauer
Rechtsanwälte Zirlewagen & Kollegen
www.zirlewagen.com
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EINfach, lEckER & vIElfälTIG: 

PieMONteSer NuSSkucheN
der Kuchen aus Italiens Genuss-
region Piemont ist dort bekannt 
als torta di Nocciole und besteht 
aus gerade mal drei Zutaten! 
trotzdem ist er unglaublich le-
cker – und glutenfrei dazu.

Zubereitung
  Die Eier trennen und das Eiweiß 

mit einer Prise Salz steif schlagen.
  Das Eigelb aufschlagen, bis es 

eine cremige Konsistenz erhält 
und dann langsam den Zucker 
zugeben und so lange weiter-
rühren, bis sich die Kristalle des 
Zuckers aufgelöst haben. 

  Nun die gemahlenen Hasel-
nüsse einrühren. Zum Schluss 
den Eischnee unterheben, 
nicht mehr rühren, sondern da-
rauf achten, dass eine luftige 
Schaummasse entsteht.

  Den Kuchenteig in eine mit 
Backpapier ausgekleidete Back-
form füllen. Wer mag, kann ge-
hakte oder ganze Haselnüsse 
obendrauf geben. Dann im vor-
geheizten Ofen auf der mittle-
ren Schiene bei 180 °C ca. 30–40 
Minuten backen. Ggf. ein Back-
papier auf den Kuchen legen, 
damit die Oberfläche nicht zu 
dunkel wird.

Der Kuchen kann pur oder auch 
mit Sahne, Vanilleeis oder Scho-
kosoße serviert werden. Ebenso 
eignet er sich als Boden für ver-
schiedene kalte Kuchenbelage wie 
etwa Joghurt-Sahne mit Beeren 
oder Crème fraîche mit Orangen-
filets. In kleine Würfel geschnitten 
und in Dessertgläser gefüllt kann 
der Kuchen auch als Grundlage für 
einen leckeren Nachtisch dienen 
(z.B. im Glas einfach eine Kugel Eis 
und  etwas Obstsalat draufsetzen). 

Info für Allergiker: das rezept 
klappt auch wunderbar mit 
Mandeln.

GEmEINSchafTSRAUM

freizeittiPPS füR dIE advENTSzEIT
Für viele Menschen ist die Advents-
zeit mit Weihnachtsmarktbesuchen 
verbunden. leider ist das Angebot 
pandemiebedingt auch in diesem 
Jahr etwas eingeschränkt, aber es gibt 
glücklicherweise noch viele andere 
dinge, mit denen man Spaß haben 
kann – unabhängig von Veranstaltun-
gen und Öffnungszeiten. Wir haben 
ein paar tipps für Sie gesammelt.

  Warm angezogen am See spazieren 
gehen und sich die frische Winterluft 
um die Nase wehen lassen.

  Mit einer Thermoskanne Tee oder 
Glühwein im Gepäck auf einen der 

Hegauberge laufen und oben bei ei-
nem warmen Getränk die Aussicht 
genießen.

  Ein Land aussuchen und anschlie-
ßend in Google suchen, wie dort 
Weihnachten gefeiert wird und wel-
che Bräuche es gibt. Die tollsten Din-
ge werden dann nachgemacht.

  Einfach mal durch die Wohnung tanzen.
  Wann haben Sie das letzte Mal Seifen-

blasen gemacht oder einen Papier-
flieger gebastelt? Jetzt ist eine gute 
Zeit dafür.

  Mit einem mit zwei Teelichtern be-
heizten Mini-Raclette das traditionel-
le Gericht auf dem Balkon genießen, 

Lichterkette an, und so sich selbst 
einen kleinen Weihnachtsmarkt zu 
Hause schaffen.

  Eine Bucket-List ausfüllen, also eine 
Liste mit Dingen, die man im kom-
menden Jahr gerne tun oder errei-
chen möchte. Spannend wird es, wenn 
man im Familien- oder Freundeskreis 
die Liste für ein anderes Mitglied der 
Gruppe ausstellt anstatt für sich selbst.

  Über die Feiertage mit der ganzen Fa-
milie eine neue Sprache lernen, alles 
mit Klebe-Notizzetteln bekleben.

  Mit fremden Augen interessiert durch 
die eigene Straße/ die eigene Stadt 
laufen und so Neues entdecken.

der Kuchen aus Italiens Genuss-
region Piemont ist dort bekannt 

ZUtAtEN 
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Vera Klett-Wöhrle
07731 8774-13
v.klett@bgo-singen.de

Neuigkeiten zum Nachbarschaftstreff auf  
www.bgo-singen.de/Mitgliedschaft/Nachbarschaftstreff

GemeinschaftsRAUM

Die Mitglieder in der BGO haben 
nicht nur Rechte und Pflichten, son-
dern auch eine Menge Spaß und viele 
Vorteile. Einer davon ist, dass sie die 
Möglichkeit haben, unseren Nachbar-
schaftstreff zu besuchen. Pandemie-
bedingt konnten in den vergangenen 
Monaten die Veranstaltungen leider 
nicht mehr stattfinden, die Idee blüht 
jedoch weiter. 

Der Treff ist eine Begegnungsstätte für 
Mieterinnen und Mieter ab dem 50. 
Lebensjahr für jeden der aktiv werden 
möchte, Anregungen einbringt oder 
einfach an den Veranstaltungen teil-
nehmen möchte. Das breit gefächerte 
Programm mit Veranstaltungen und Ak-
tivitäten soll Spaß machen und dazu bei-

tragen, die körperlichen und geistigen 
Kräfte zu trainieren und zu erhalten. Die-
se Angebote zur Freizeitgestaltung wer-
den durch die BGO organisiert. Das Pro-
gramm bestimmen die Mitglieder selbst 
durch ihre Ideen und ihr Engagement. 
So finden sich in der Nachbarschaft auch 
Gleichgesinnte mit ähnlichen Interessen 
oder Hobbies.

Neue Ansprechpartnerin
Wir freuen uns sehr, Ihnen Frau Vera 
Klett-Wöhrle als neue Ansprechpartne-
rin für den Nachbarschaftstreff vorstel-
len zu dürfen. Seit 15 Jahren ist Frau 
Vera Klett-Wöhrle bereits bei der BGO 
beschäftigt. Zunächst als Mitarbeiterin 
in der Telefonzentrale, später dann in der 
Abteilung Wohnungsverwaltung, wo sie 

noch heute als motivierte und stets gut 
gelaunte Mitarbeiterin im Dienste der 
Mieter tätig ist. Die Freizeit verbringt sie 
gerne mit Spaziergängen in der Natur 
und Reisen. In ihrer Zeit im Leitungs-
team der Frauengemeinschaft Arlen hat 
sie bereits viele Veranstaltungen mit 
geplant und durch ihre Art, gut mit älte-
ren Menschen umzugehen, ist sie sicher 
künftig eine gute Ansprechpartnerin für 
den Nachbarschaftstreff. „Ich würde ger-
ne den Seniorentreff als Begegnung für 
die Teilnehmer veranstalten, also mehr 
Wert auf Gespräche untereinander le-
gen und immer wieder mal Themen als 
Gesprächsansätze vorgeben. Zeit neh-
men und Zuhören können sind für mich 
wichtige Voraussetzungen für die Tref-
fen“, so Frau Klett-Wöhrle.

Der BGO
Nachbarschaftstreff



das nächste RaUmSINGEN erscheint im frühsommer 2022!
Ideen, anregungen, post – entweder an die bGo oder an den verlag – siehe unten:
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Nach der Schule kommt Anna ganz 
fröhlich nach Hause. Da fragt die Mutter: 
“Wieso freust du dich denn so?”. Anna 
antwortet: “Na, weil unser Lehrer verreist ist 
und deshalb morgen die Schule ausfällt.” 
Die Mutter ist erschrocken und sagt: “Was? 
Das kann doch nicht wahr sein!” Daraufhin 
antwortet Anna: “Doch. Er hat gesagt: Das 
war’s für heute. Morgen fahre ich fort.”

Was hat ein Mensch, der im Dreieck läuft?
Kreislaufprobleme

Weihnachten naht. Michael darf sich 
von seinem Vater etwas wünschen. 
„Ich wünsche mir einen großen 
Bernhardiner-Hund.“ 
„Wünsch dir etwas anderes.“
„Okay, ich wünsche mir, dass wir einen 
Tag lang die Rollen tauschen.“
„Geht in Ordnung.“
„Gut, dann komm jetzt, wir gehen in die 
Stadt und kaufen Michael einen 
Bernhardiner.“

Was machen Schafe, die Streit 
miteinander haben? Sie kriegen 
sich in die Wolle.

die beiden Kinder streiten sich ausge-
rechnet am 4. Advent heftig und laut 
um die Weihnachtskekse. Die Mutter ist 
völlig entnervt und jammert: „Könnt ihr 
beide denn nicht ein einziges Mal einer 
Meinung sein?“ Antwort der Kinder: 
„Sind wir doch - wir wollen beide die 
gleichen Kekse!“
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Cartoon: www.toonsup.com/karsten – © Karsten Schley

NUTzRAUM





Jährlich vier wechselnde Ausstellungen mit öffentlichen Vernissagen in der Leica Galerie Konstanz. Der Eintritt ist frei.
Die Galerie ist während der Geschäftszeiten geöffnet – oder nach Vereinbarung.

Sie können alle Produkte auch online bestellen. Lassen sie sich ein Angebot schicken oder telefonisch durchgeben. 
Beim Versand in die Schweiz übernehmen wir selbstverständlich die Verzollung!

falkbrvt – wer bist du und wenn ja, wie viele?
08. Januar bis 02. April 2022

Vernissage: Freitag, 07. Januar 2022

STORE & GALERIE
Konstanz

78462 Konstanz | Gerichtsgasse14 | +49 (0)7531 916 33 00 | www.leica-store-konstanz.de | www.leica-galerie-konstanz.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 bis 18.30 Uhr, Sa 09.30 bis 14.00 Uhr

Das gemütliche “Kaffee Blende 8” mit Innenhof und mit direktem 
Zugang zum Leica Store & zur Leica Galerie Konstanz.


